
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

525

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 9. Feber 1983 29. Stück

62. Bundesgesetz: Finanzierung der Planung eines Marchfeldkanals
(NR: GP XV IA 224/A AB 1399 S. 143. BR: AB 2639 S. 431.)
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6 2 . Bundesgesetz vom 20. Jänner 1983
über die Finanzierung der Planung eines

Marchfeldkanals

Der Nationalrat hat beschlossen:

Planungsgesellschaft

§ 1. (1) Unter der Bezeichnung „Planungsgesell-
schaft Marchfeldkanal" wird ein eigener Wirt-
schaftskörper — im folgenden Planungsgesellschaft
genannt — gebildet. Er hat seinen Sitz in Wien und
besitzt eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Die Planungsgesellschaft gilt als Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches. Sie ist in der
Abteilung A des Handelsregisters beim Handelsge-
richt einzutragen.

(3) Die Geschäfte der Planungsgesellschaft sind
nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen.

Aufgaben

§ 2. Die Planungsgesellschaft hat folgende Auf-
gaben zu erfüllen:

1. die Ausarbeitung der Planung über die techni-
sche Konkretisierung des Projektes hinsicht-
lich der Grundausstattung unter Berücksichti-
gung weiterer Ausbaustufen und in Abstim-
mung mit anderen Bauvorhaben;

2. die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten
der Planung, Errichtung, Finanzierung,
Erhaltung und des Betriebes;

3. die Erarbeitung von Finanzierungsplänen;
4. den Erwerb von Grundstücken, soweit dies

für den Bau des Marchfeldkanals erforderlich
ist.

Finanzierung

§ 3. (1) Der Bund hat der Planungsgesellschaft
die ihr aus der Erfüllung ihrer Aufgaben erwach-
senden Kosten sowie den notwendigen Personal-
und Sachaufwand zu ersetzen.

(2) Der Wasserwirtschaftsfonds wird ermächtigt,
die vom Bund zu ersetzenden Beträge zunächst zu
leisten; der Bund hat diese Beträge dem Fonds
zurückzuzahlen.

(3) Die Kosten der Planung sind bei Verwirkli-
chung des Vorhabens den Baukosten zuzurechnen.

Organisation

§ 4. Organe der Planungsgesellschaft sind der
Vorstand und das Kuratorium (Verwaltungsrat).

Vorstand

§ 5. (1) Der Vorstand besteht aus einem Direktor
und einem weiteren Mitglied, die vom Kuratorium
für die Dauer von zwei Jahren zu bestellen sind,
und zwar der Direktor auf Vorschlag des Bundes
und das andere Mitglied auf Vorschlag des Landes
Niederösterreich. Eine wiederholte Bestellung ist
zulässig. Dem Direktor steht bei Entscheidungen
des Vorstandes das Dirimierungsrecht zu.

(2) Das Kuratorium kann die Bestellung zum
Vorstandsmitglied aus wichtigen Gründen widerru-
fen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere eine
grobe Pflichtverletzung oder die Unfähigkeit zur
ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Ansprüche
aus dem Anstellungsvertrag werden hiedurch nicht
berührt.

(3) Die Planungsgesellschaft wird durch die bei-
den Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

§ 6. (1) Der Vorstand hat bei seiner Geschäfts-
führung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Über ver-
trauliche Angaben hat er Stillschweigen zu bewah-
ren.

(2) Der Vorstand hat dem Kuratorium viertel-
jährlich über den Gang der Geschäfte und die Lage
der Planungsgesellschaft sowie dem Vorsitzenden
des Kuratoriums bei wichtigem Anlaß mündlich
oder schriftlich zu berichten. Dem Vorstand obliegt
insbesondere auch die jährliche Erstellung von
Voranschlägen, die spätestens zwei Monate vor
Beginn des Geschäftsjahres dem Kuratorium vor-
zulegen sind. Die Voranschläge sollen auf Grund-
lage einer mehrjährigen betrieblichen Vorschau-
rechnung erstellt werden.

(3) Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an
den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender
Stimme teilzunehmen, sofern das Kuratorium dies
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nicht im Einzelfall ausschließt. Das Kuratorium
kann die Vorstandsmitglieder auch zur Teilnahme
an seinen Sitzungen verpflichten.

Geschäftsordnung und Geschäftseinteilung

§ 7. Der Vorstand hat zur Regelung der inneren
Organisation der Planungsgesellschaft eine
Geschäftsordnung und eine Geschäftseinteilung zu
erlassen, die der Genehmigung des Kuratoriums
bedarf.

Kuratorium

§ 8. (1) Dem Kuratorium obliegt die Überwa-
chung der Geschäftsführung des Vorstandes.

(2) Das Kuratorium hat aus sechs Mitgliedern zu
bestehen. Drei Mitglieder werden vom Bund und
drei Mitglieder vom Land Niederösterreich entsen-
det.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied nam-
haft zu machen. Bei zeitweiliger Verhinderung
eines Mitgliedes ist es vom Ersatzmitglied zu ver-
treten.

(4) Die Entsendung der Mitglieder des Kurato-
riums hat auf zwei Jahre zu erfolgen. Eine wieder-
holte Entsendung ist zulässig. Die Mitgliedschaft
ist ein Ehrenamt.

(5) Die Entsendung eines Mitgliedes des Kurato-
riums kann aus wichtigen Gründen widerrufen
werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine
grobe Pflichtverletzung oder die Unfähigkeit zur
ordnungsgemäßen Funktionsausübung.

(6) Die Mitgliedschaft zum Kuratorium endet
ferner auch durch Ablauf der Funktionsperiode,
schriftlich erklärten Verzicht oder Tod.

(7) Für ein ausgeschiedenes Mitglied ist unver-
züglich ein neues Mitglied zu entsenden.

(8) Die Mitglieder des Kuratoriums haben bei
ihrer Funktionsausübung die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Kaufmannes anzuwen-
den. Über vertrauliche Angaben haben sie Still-
schweigen zu bewahren.

(9) Für die Funktion des Vorsitzenden steht den
beiden Gebietskörperschaften halbjährlich abwech-
selnd das Bestellungsrecht zu. Für den ersten Vor-
sitzenden steht dem Bund das Bestellungsrecht zu.

§ 9. (1) Das Kuratorium hat auf Einladung des
Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erfordern,
mindestens aber viermal im Jahr, zusammenzutre-
ten. Auf begründetes schriftliches Verlangen eines
Mitgliedes des Kuratoriums oder eines Vorstands-
mitgliedes ist unverzüglich eine Sitzung des Kura-
toriums einzuberufen. Die Sitzung hat binnen zwei
Wochen nach Einberufung stattzufinden.

(2) Die Einladung der Mitglieder hat unter der
zuletzt bekanntgegebenen Anschrift sowie unter

Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Wah-
rung einer angemessenen Frist mit eingeschriebe-
nem oder persönlich zugestelltem Brief oder tele-
graphisch zu erfolgen. Das Kuratorium ist
beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsge-
mäß geladen sind und mindestens drei Mitglieder,
darunter der Vorsitzende, anwesend sind.
Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Mehrheit
der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltung gilt
als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gilt der
Antrag als abgelehnt.

(3) Über die Beratungen und Beschlüsse des
Kuratoriums ist eine Niederschrift anzufertigen,
die von allen anwesenden Mitgliedern zu unterfer-
tigen und von der jedem Mitglied eine Ausferti-
gung zu übermitteln ist.

§ 10. (1) Das Kuratorium hat seine Tätigkeit
durch eine Geschäftsordnung zu regeln.

(2) Willenserklärungen des Kuratoriums sind
vom Vorsitzenden abzugeben.

(3) Das Kuratorium kann jederzeit einen Bericht
über die Angelegenheiten der Planungsgesellschaft
verlangen.

(4) Das Kuratorium kann die Bücher und Schrif-
ten der Planungsgesellschaft sowie die Vermögens-
gegenstände, insbesondere die Kasse der Planungs-
gesellschaft und die Bestände an Wertpapieren und
Waren, einsehen und prüfen. Das Kuratorium kann
damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte
Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen.

§ 11. (1) Dem Kuratorium obliegt, abgesehen
von den in § 5 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 3, § 8 Abs. 1
und § 10 Abs. 1, 3 und 4 geregelten Aufgaben,

1. die Bestellung eines Abschlußprüfers;
2. die Prüfung und Genehmigung des Rech-

nungsabschlusses sowie die Entlastung des
Vorstandes;

3. der Abschluß der Dienstverträge mit den Vor-
standsmitgliedern ;

4. die Beschlußfassung über sonstige wichtige
Angelegenheiten, die ihm der Vorstand im
Einzelfall vorlegt;

5. die Vertretung der Planungsgesellschaft
gegenüber den Vorstandsmitgliedern, insbe-
sondere bei der Geltendmachung von Ansprü-
chen;

6. die Bestellung von Prokuristen.

(2) Folgende Maßnahmen dürfen nur mit
Zustimmung des Kuratoriums getroffen werden:

1. die Geschäftsordnung und die Geschäftsein-
teilung gemäß § 7;

2. Voranschläge sowie wesentliche Änderungen
derselben;

3. mehrjährige Planungsstufen;
4. der Erwerb, die Veräußerung oder die Bela-

stung von Liegenschaften;
5. die Übernahme von Bürgschaften und die

Aufnahme von Darlehen;
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6. wesentliche organisatorische und strukturelle
Veränderungen im Unternehmensbereich;

7. Rechtsgeschäfte, deren Wert im Einzelfall die
Höhe eines vom Kuratorium festzusetzenden
Betrages übersteigt.

(3) Dem Kuratorium obliegt ferner die Entschei-
dung über die Verwendung des Erlöses aus der
Verwertung von gemäß § 2 Z 4 erworbenen
Grundstücken, bei denen sich erwiesen hat, daß sie
von der Planungsgesellschaft nicht für den vorgese-
henen Zweck benötigt werden. Hiebei ist eine Auf-
teilung des Erlöses auf den Bund und das Land
Niederösterreich nach dem Verhältnis vorzusehen,
in dem sie zur Finanzierung des Erwerbs des
Grundstückes beigetragen haben.

Abgabenbefreiung

§ 12. (1) Die Planungsgesellschaft ist von den
bundesgesetzlich geregelten Abgaben vom Einkom-
men, von der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeer-
trag und dem Gewerbekapital, von der Vermögen-
steuer, dem Erbschaftsteueräquivalent sowie von
der Umsatzsteuer befreit, wenn sich ihre Tätigkeit
auf die Durchführung der in diesem Bundesgesetz
bezeichneten Aufgaben beschränkt.

(2) Erwerbe im Sinne des § 2 Z 4 sind von der
Grunderwerbsteuer befreit. Die Erwerbe unterlie-
gen mit dem Ablauf von acht Jahren der Steuer,
wenn das Grundstück vom Erwerber nicht inner-
halb dieses Zeitraumes zu dem vorgesehenen
Zweck verwendet worden ist oder wenn der vorge-
sehene Zweck innerhalb von acht Jahren aufgege-
ben wird.

Vollziehung

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des § 3 Abs. 1 und 2 zweiter Satz
und des § 12 der Bundesminister für Finanzen, im
übrigen der Bundesminister für Bauten und Tech-
nik im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen betraut.

Kirchschläger
Sinowatz

63 . Bundesgesetz vom 20. Jänner 1983, mit
dem das Bundesstraßengesetz 1971 geändert

wird (Bundesstraßengesetznovelle 1983)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 239/1975, 416/1975 und 294/1978 wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die in den einen Bestandteil dieses Bundes-

gesetzes bildenden Verzeichnissen angeführten
Straßenzüge werden zu Bundesstraßen erklärt. Der
Bundesminister für Bauten und Technik hat die
nähere Beschreibung der Strecke der in den Ver-
zeichnissen enthaltenen Bundesstraßen, soweit sie
bereits unter Verkehr stehen, durch Verordnung
festzulegen. Diese Verordnung hat den Hinweis
auf Planunterlagen zu enthalten, welche beim Bun-
desministerium für Bauten und Technik und beim
Amt der Landesregierung des jeweiligen Landes
zur Einsicht aufliegen."

2. § 2 Abs. 1 lit. c ist zu ergänzen:
„Sofern besondere Anschlußstellen für die Zu-

und Abfahrt in Ortsgebieten (§ 2 Abs. 1 Z 15 der
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159) vor-
handen sind, gelten die Zu- und Abfahrtsstraßen
als Bestandteile der Bundesstraßen B."

3. § 4 hat zu lauten:

„§4. B e s t i m m u n g des S t r a ß e n v e r -
l a u f e s u n d A u f l a s s u n g v o n S t r a ß e n -

t e i l e n

(1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße und
vor der Umlegung von Teilen einer bestehenden
Bundesstraße hat der Bundesminister für Bauten
und Technik unter Bedachtnahme auf die Bestim-
mungen der §§ 7 und 7 a, die Wirtschaftlichkeit des
Bauvorhabens, den Denkmalschutz und die
Umweltverträglichkeit nach den Erfordernissen des
Verkehrs und darüber hinaus der funktioneilen
Bedeutung des Straßenzuges sowie unter Bedacht-
nahme auf die Ergebnisse der Anhörung (Abs. 3
und 5) den Straßenverlauf im Rahmen der Ver-
zeichnisse durch Festlegung der Straßenachse
durch Verordnung zu bestimmen.

(2) Werden durch eine Umlegung Straßenteile
für den Durchzugsverkehr entbehrlich, hat der
Bundesminister für Bauten und Technik die Auflas-
sung dieser Straßenteile als Bundesstraße durch
Verordnung zu verfügen. § 1 Abs. 3, letzter Satz,
gilt sinngemäß. Sofern die aufgelassenen Straßen-
teile nicht mehr Verkehrszwecken dienen, sind sie
vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) hinsichtlich
ihrer Kulturgattung in einen den anrainenden
Grundstücken ähnlichen Zustand zu versetzen
(Rekultivierung).

(3) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 1
oder Abs. 2 sind die berührten Länder und Gemein-
den zu hören; die Gemeinden werden hiebei im
eigenen Wirkungsbereich tätig.

(4) Die Verordnungen nach Abs. 1 haben den
Hinweis auf Planunterlagen zu enthalten, welche
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
bei dem Amt der Landesregierung des jeweiligen
Landes und bei den berührten Gemeinden zur Ein-
sicht aufliegen; die Verordnungen nach Abs. 2 kön-
nen einen solchen Hinweis enthalten.
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(5) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 1
sind ausreichende Planunterlagen durch sechs
Wochen in den berührten Gemeinden zur öffentli-
chen Einsicht aufzulegen. Zeit und Ort der Auflage
sind durch einmalige Veröffentlichung im Amts-
blatt zur Wiener Zeitung und durch Anschlag an
den Amtstafeln des Amtshauses (Rathauses) der
berührten Gemeinden kundzumachen. Innerhalb
dieser Auflagefrist kann jedermann schriftlich eine
Äußerung bei jener Gemeinde einbringen, auf
deren Gebiet sich die Äußerung bezieht. Die
berührten Gemeinden haben die Äußerungen
gesammelt dem Bundesministerium für Bauten und
Technik zu übermitteln."

4. § 6 hat zu lauten:

„§ 6. S t r a ß e n f o r s c h u n g

Für Zwecke der Forschung und für grundle-
gende Untersuchungen in Angelegenheiten der
Bundesstraßen, ausgenommen die Straßenpolizei,
sind fünf vom Tausend der jährlichen für den
Ausbau und die Erhaltung der Bundesstraßen
zweckgebundenen Einnahmen aus der Mineralöl-
steuer (Bundesgesetz BGBl. Nr. 597/1981 in seiner
jeweils geltenden Fassung) zu verwenden. Die für
diese Zwecke gebundenen Bundesmittel sind im
Interesse der Umweltverträglichkeit im Straßenbau
und der Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Stra-
ßenbau sowie der Sicherheit der Verkehrsabwick-
lung sowohl für die Erteilung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen gegen Entgelt als auch für
die Förderung von Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben physischer oder juristischer Personen
durch die Gewährung von Zuschüssen oder Darle-
hen sowie weiters für Zwecke der Dokumentation,
Information und Publikation in allen Bereichen der
Bundesstraßen, ausgenommen die Straßenpolizei,
zu verwenden. Für die Durchführung der Förde-
rung der genannten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben gelten die Bestimmungen der §§ 11
Abs. 2, 18 Abs. 2, 20 und 21 des Forschungsförde-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 377/1967, sinngemäß.
Die Verfügung über diese Mittel obliegt dem Bun-
desminister für Bauten und Technik. Soweit sie für
die angeführten Zwecke nicht verbraucht werden,
sind sie für Maßnahmen gegen Beeinträchtigungen
der Nachbarn durch den Verkehr auf bestehenden
Bundesstraßen (§ 7 a Abs. 4) zu verwenden."

5. § 7 hat zu lauten:
„§7. G r u n d s ä t z e

(1) Die Bundesstraßen sind derart zu planen, zu
bauen und zu erhalten, daß sie nach Maßgabe und
bei Beachtung der straßenpolizeilichen und kraft-
fahrrechtlichen Vorschriften von allen Straßenbe-
nützern unter Bedachtnahme auf die durch die
Witterungsverhältnisse oder durch Elementarereig-
nisse bestimmten Umstände ohne Gefahr benützbar
sind; hiebei ist auch auf die Sicherheit, Leichtigkeit
und Flüssigkeit des Verkehrs sowie auf die
Umweltverträglichkeit Bedacht zu nehmen.

(2) Der Bundesminister für Bauten und Technik
erläßt die für die Planung, den Bau und die Erhal-
tung der Bundesstraßen erforderlichen Dienstan-
weisungen."

6. Nach § 7 ist ein § 7 a einzufügen:

„§ 7 a. S c h u t z d e r N a c h b a r n
(1) Bei der Planung und beim Bau von Bundes-

straßen ist vorzusorgen, daß Beeinträchtigungen
der Nachbarn durch den zu erwartenden Verkehr
auf der Bundesstraße so weit herabgesetzt werden,
als dies durch einen im Hinblick auf den erzielba-
ren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand
erreicht werden kann, sofern nicht die Beeinträchti-
gung wegen der Art der Nutzung des der Bundes-
straße benachbarten Geländes zumutbar ist. Sub-
jektive Rechte werden hiedurch nicht begründet.

(2) Die Vorsorge gegen Beeinträchtigungen der
Nachbarn durch den zu erwartenden Verkehr auf
der Bundesstraße (Abs. 1) kann auch dadurch
erfolgen, daß auf fremden Grundstücken mit
Zustimmung des Eigentümers geeignete Maßnah-
men gesetzt werden, insbesondere Baumaßnahmen
an Gebäuden, Einbau von Lärmschutzfenstern und
dergleichen, sofern die Erhaltung und allfällige
Wiederherstellung durch den Eigentümer oder
einen Dritten sichergestellt ist.

(3) In Fällen, in denen mit wirtschaftlich vertret-
barem Aufwand durch Maßnahmen nach Abs. 1
und Abs. 2 kein entsprechender Erfolg erzielt wer-
den kann, können mit Zustimmung des Eigentü-
mers Grundstücke oder Grundstücksteile vom
Bund (Bundesstraßenverwaltung) nach den Grund-
sätzen des § 18 und der §§ 4 bis 8 des Eisenbahn-
enteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, eingelöst
werden, sofern durch den zu erwartenden Verkehr
auf der Bundesstraße die Benützung eines auf die-
sem Grundstück oder Grundstücksteil bestehenden
Gebäudes unzumutbar beeinträchtigt wird.

(4) Für Maßnahmen gegen Beeinträchtigungen
der Nachbarn durch den Verkehr (Abs. 1 bis
Abs. 3) auf bestehenden Bundesstraßen sind minde-
stens 1 vom Hundert der jährlichen für den Ausbau
und die Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebun-
denen Einnahmen aus der Mineralölsteuer zu ver-
wenden. Die Verfügung über diese Mittel obliegt
dem Bundesminister für Bauten und Technik.
Soweit sie für diese Zwecke nicht verbraucht wer-
den, sind sie für den Bau und die Erhaltung von
Bundesstraßen zu verwenden."

7. § 8 hat zu lauten:
„§ 8. S t r a ß e n b a u l a s t

(1) Der Bau und die Erhaltung der Bundesstra-
ßen erfolgt aus Bundesmitteln, insbesondere aus
den hiefür zweckgebundenen Einnahmen der
Mineralölsteuer, insoweit sich nicht aus den folgen-
den Bestimmungen etwas anderes ergibt oder auf
Grund eines besonderen Rechtstitels Verpflichtun-
gen zu Leistungen für diese Zwecke bestehen. Falls
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derartige Verpflichtungen bei einer vom Bund
(Bundesstraßenverwaltung) zu übernehmenden
öffentlichen Straße bestehen, bleiben sie auch nach
der Umwandlung in eine Bundesstraße aufrecht.

(2) Die aus Verträgen nach den §§ 26, 27 und 28
für den Bund (Bundesstraßenverwaltung) gezogenen
Entgelte, die Veräußerungserlöse aus Liegenschaf-
ten, die aus den Mitteln des Zuschlages zur Mine-
ralölsteuer (BGBl. Nr. 88/1950), aus den Mitteln
der Bundesmineralölsteuer (BGBl. Nr. 67/1966)
oder aus den Mitteln des für den Ausbau und die
Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebundenen
Anteiles der Mineralölsteuer (BGBl. Nr. 597/1981
in seiner jeweils geltenden Fassung) erworben wur-
den, sowie die eingehobenen Geldstrafen gemäß
§ 31 sind für Zwecke des Baues und der Erhaltung
der Bundesstraßen zu verwenden."

8. § 9 hat zu lauten:

„§ 9. S t r a ß e n b a u l a s t in O r t s g e b i e t e n

(1) In Ortsgebieten (§ 2 Abs. 1 Z 15 der Straßen-
verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159) haben die
Gemeinden die Kosten des Baues und der Erhal-
tung der Bundesstraßen zu tragen,

a) für jene Teile der Fahrbahn, welche vier
Fahrstreifen überschreiten, soweit es sich bei
diesen Fahrbahnteilen nicht um verkehrsbe-
dingte Warte-, Verzögerungs- oder Einbin-
dungsstreifen oder um Haltestellenbuchten
handelt; die Erhaltung weiterer bereits beste-
hender Fahrstreifen ist vom Bund (Bundes-
straßenverwaltung) zu tragen,

b) für Gehsteige und Gehwege (ausgenommen
Gehsteige und Gehwege auf Über- und
Unterführungsbauwerken und sonstigen
Straßenkunstbauten bis zu einer Breite von je
1,50 m beiderseits der Fahrbahn); die durch
Baumaßnahmen des Bundes (Bundesstraßen-
verwaltung) erforderlich werdende Wieder-
herstellung bestehender Gehsteige oder Geh-
wege in der verkehrsbedingt notwendigen
Breite ist vom Bund (Bundesstraßenverwal-
tung) zu tragen; die Gemeinden können von
den Eigentümern einer angrenzenden Lie-
genschaft im Falle der Errichtung eines Neu-
baues auf derselben Kostenersatz nach den
angemessenen Herstellungskosten zu diesem
Zeitpunkt verlangen,

c) für Parkplätze,
d) für Abstellstreifen.

(2) Über- und Unterführungen für Fußgänger
und Radfahrer in Ortsgebieten sind auf Kosten der
Gemeinden zu bauen und zu erhalten. Der Bund
(Bundesstraßenverwaltung) kann für den Bau einer
solchen Über- oder Unterführung nach Maßgabe
der für den Durchzugsverkehr erzielbaren Vorteile
beziehungsweise allfällig ersparter sonstiger Auf-
wendungen einen Beitrag bis höchstens 50 vom
Hundert der Baukosten einer einfachen Bauausfüh-
rung leisten. Soweit bestehende Fußgänger-(Rad-

fahrer-)Über- oder Unterführungen durch Bau-
maßnahmen an Bundesstraßen erweitert oder wie-
derhergestellt werden müssen, obliegt die Kosten-
tragung für die Baumaßnahmen zur Gänze dem
Bund (Bundesstraßenverwaltung).

(3) Falls vom Bund (Bundesstraßenverwaltung)
auf Grund verkehrstechnischer Notwendigkeiten
Straßenbeleuchtungseinrichtungen auf Bundesstra-
ßen errichtet werden, haben in Ortsgebieten die
Gemeinden für die Erhaltung und den Betrieb auf
eigene Kosten zu sorgen. Ferner haben die
Gemeinden in Ortsgebieten für die Abfuhr des vom
Bund (Bundesstraßenverwaltung) von der Fahr-
bahn der Bundesstraßen entfernten Schnees und
Abräummaterials auf eigene Kosten zu sorgen.

(4) Die Erhaltung der Bundesstraßen in Ortsge-
bieten über das durch die Abs. 1 bis 3 berührte Aus-
maß hinaus kann Gemeinden einvernehmlich gegen
jederzeitigen Widerruf übertragen werden.

(5) Auf Bundesautobahnen und Bundesschnell-
straßen finden die Abs. 1 bis 3 keine Anwendung."

9. § 12 hat zu lauten:

„§12. A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r V e r -
k e h r s b e z i e h u n g e n

(1) Werden durch den Bau einer Bundesstraße
bestehende Straßen und Wege oder Zu- und
Abfahrten unterbrochen oder sonst unbenützbar
gemacht, so hat der Bund (Bundesstraßenverwal-
tung) auf seine Kosten die erforderlichen Vorkeh-
rungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbezie-
hungen in diesem Bereich zu treffen. Hiedurch tritt
eine Änderung in der Erhaltungspflicht wiederher-
gestellter Straßen und Wege nicht ein; werden
diese Straßen und Wege über oder unter der Bun-
desstraße geführt, obliegt dem Bund (Bundesstra-
ßenverwaltung) die Erhaltung des Kreuzungsbau-
werkes.

(2) Wird durch Straßenbaumaßnahmen oder
sonstige Umstände der Durchzugsverkehr von
einem Bundesstraßenteilstück durch eine längere
Zeitspanne unterbrochen, kann der Bund (Bundes-
straßenverwaltung) auf seine Kosten die erforderli-
chen baulichen Vorkehrungen zur Ermöglichung
einer Verkehrsumleitung treffen oder den Trägern
der Straßenbaulast jener Straßen, auf welche der
Verkehr umgeleitet wird, die durch die stärkere
Benützung entstandenen Schäden abgelten."

10. § 13 hat zu lauten:

„§ 13. E r l e i c h t e r u n g u n d F ö r d e r u n g
des D u r c h z u g s v e r k e h r s

Zwecks Erleichterung und Förderung des
Durchzugsverkehrs kann der Bund (Bundesstra-
ßenverwaltung) aus den für den Ausbau und die
Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebundenen
Mitteln der Mineralölsteuer entsprechende Paral-
lelstraßen und -wege oder Sammelanschlüsse zu
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Bundesstraßen bauen oder ausgestalten, sofern die
Erhaltung durch einen anderen Rechtsträger
sichergestellt ist. Die übrigen Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes finden auf den Bau dieser Straßen
und Wege beziehungsweise Sammelanschlüsse
keine Anwendung."

11. § 17 hat zu lauten:

„§ 17. E n t e i g n u n g

Für die Herstellung, Erhaltung und Umgestal-
tung von Bundesstraßen samt den zugehörigen
baulichen Anlagen sowie aus Verkehrsrücksichten
kann das Eigentum an Liegenschaften, die dau-
ernde oder zeitweilige Einräumung, Einschränkung
und Aufhebung von dinglichen und obligatorischen
Rechten (insbesondere Nutzungs- und Bestand-
rechten) an solchen im Wege der Enteignung in
Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt für
Baulichkeiten und sonstige Anlagen, deren Entfer-
nung sich aus Gründen der Verkehrssicherheit als
notwendig erweist. Auch können zu diesen Zwek-
ken durch Enteignung die für die Anlage von Abla-
gerungsplätzen, Zufahrten, Straßenwärterhäusern,
Bauhöfen und anderen Baulichkeiten sowie die zur
Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen erfor-
derlichen Grundstücke erworben werden."

12. § 18 hat zu lauten:

„§18. E n t s c h ä d i g u n g , P a r t e i s t e l l u n g

(1) Dem Enteigneten gebührt für alle durch die
Enteignung verursachten vermögensrechtlichen
Nachteile Schadloshaltung (§ 1323 ABGB). Bei
Bemessung der Entschädigung hat jedoch der Wert
der besonderen Vorliebe und die Werterhöhung
außer Betracht zu bleiben, den die Liegenschaft
durch die straßenbauliche Maßnahme erfährt. Hin-
gegen ist auf die Verminderung des Wertes eines
etwa verbleibenden Grundstücksrestes Rücksicht
zu nehmen. Ist dieser Grundstücksrest unter
Berücksichtigung seiner bisherigen Verwendung
nicht mehr zweckmäßig nutzbar, so ist auf Verlan-
gen des Eigentümers das ganze Grundstück einzu-
lösen.

(2) Enteigneter ist der Eigentümer des Gegen-
standes der Enteignung, andere dinglich Berech-
tigte, sofern das dingliche Recht mit einem nicht
der Enteignung unterworfenen Gegenstand ver-
bunden ist, sowie der dinglich und obligatorisch
Berechtigte (insbesondere der Nutzungs- und
Bestandberechtigte), sofern dieses Recht für sich
allein Gegenstand der Enteignung ist.

(3) Wird dem Enteigneten durch die Enteignung
die seinen Hauptwohnsitz bildende Wohngelegen-
heit entzogen, so ist die Entschädigung unter
Berücksichtigung der Bestimmung des Abs. 1
zumindest so zu bemessen, daß ihm der Erwerb
einer nach Größe und Ausstattung ausreichenden
Wohngelegenheit ermöglicht wird. Entsprechend
ist auch auf die Wohnversorgung der Bestandneh-

mer und sonstigen Nutzungsberechtigten Rück-
sicht zu nehmen."

13. Nach § 20 ist ein § 20 a einzufügen:

„§ 20 a. R ü c k ü b e r e i g n u n g

(1) Wird der Enteignungsgegenstand ganz oder
zum Teil nicht für den Enteignungszweck verwen-
det, so kann der Enteignete die bescheidmäßige
Rückübereignung des Enteignungsgegenstandes
beziehungsweise dessen Teiles nach Ablauf von
drei Jahren ab Rechtskraft des Enteignungsbeschei-
des bei der Behörde beantragen, die unter sinnge-
mäßer Anwendung der im Enteignungsverfahren
zu beachtenden Bestimmungen (§ 20) zu entschei-
den hat. Dieser Anspruch ist vererblich und veräu-
ßerlich; er erlischt, wenn der Enteignete dieses
Recht nicht binnen einem Jahr ab nachweislicher
Aufforderung durch den Enteigner bei der Behörde
geltend macht, spätestens jedoch zehn Jahre nach
Rechtskraft des Enteignungsbescheides. Macht der
Enteigner glaubhaft, daß die Verwendung des Ent-
eignungsgegenstandes für den Enteignungszweck
unmittelbar bevorsteht oder die Verwendung aus
Gründen, die der Enteigner nicht zu vertreten hat,
vorläufig nicht möglich ist, aber in absehbarer Zeit
erfolgen wird, hat die Behörde dem Enteigner eine
angemessene Ausführungsfrist zu bestimmen. Bei
deren Einhaltung ist der Antrag auf Rückübereig-
nung abzuweisen. Eine Fristsetzung ist jedoch in
jedem Falle unzulässig, wenn den Enteigner an der
bislang nicht entsprechenden Verwendung ein Ver-
schulden trifft.

(2) Der Bescheid über die Rückübereignung hat
auch eine Bestimmung über den Rückersatz der
empfangenen Entschädigung zu enthalten. Im
Bezug auf diesen Betrag sind wertvermindernde
Änderungen am Enteignungsgegenstand zu
berücksichtigen, Werterhöhungen nur insoweit, als
sie durch einen Aufwand des aus der Enteignung
Berechtigten herbeigeführt wurden, doch darf die
dem Enteigneten geleistete Entschädigungssumme
nicht überschritten werden. Weiters sind auch jene
Entschädigungsbeträge zu erstatten, die für Neben-
berechtigte (§ 5 Eisenbahnenteignungsgesetz 1954,
BGBl. Nr. 71) bestimmt wurden, soweit und in dem
Maße das Fehlen solcher Nebenrechte als werter-
höhend anzusehen ist, und sonstige Entschädi-
gungsbeträge, die zum Ausgleich von Nachteilen
geleistet wurden, die durch die Rückübereignung in
Wegfall kommen. Auf die in der Zwischenzeit
gezogenen Nutzungen ist keine Rücksicht zu neh-
men, wie auch für die geleistete Entschädigung
keine Zinsen zu berechnen sind. Bei unbilligen
Härten ist für die Leistung des Rückersatzes unter
Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Enteigneten Ratenzahlung zu bewilli-
gen. Mit Rechtskraft des Rückübereignungsbe-
scheides und vollständiger Leistung oder Sicherstel-
lung des Rückersatzes sind die früheren Rechte des
Enteigneten wiederhergestellt und die seit der Ent-
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eignung begründeten dinglichen und obligatori-
schen Rechte hinsichtlich des Enteignungsgegen-
standes erloschen.

(3) Dingliche und obligatorische Rechte am Ent-
eignungsgegenstand, die durch die Enteignung
erloschen sind, leben im Fall der Rückübereignung
nicht wieder auf.

(4) Bezüglich der Bestimmung über den Rücker-
satz der empfangenen Entschädigung (Abs. 2) ist
§ 20 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Die Herstel-
lung des ordnungsgemäßen Grundbuchstandes ist
von der Behörde zu veranlassen."

14. § 21 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits der
Bundesautobahnen dürfen Neu-, Zu- und Umbau-
ten nicht vorgenommen sowie Einfriedungen nicht
angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art weder
errichtet noch geändert werden. Die Behörde hat
auf Antrag Ausnahmen zu bewilligen, soweit
dadurch Rücksichten auf den Bestand der Straßen-
anlagen und des Straßenbildes, Verkehrsrücksich-
ten sowie Rücksichten auf die künftige Verkehrs-
entwicklung oder erforderliche Maßnahmen nach
§§ 7 und 7 a nicht beeinträchtigt werden. Eine sol-
che Bewilligung ist auch bei Bauführungen über
oder unter Bundesautobahnen erforderlich. Diese
Bestimmungen gelten nicht für Zu- und Abfahrts-
straßen der Bundesautobahnen. Die einschlägigen
straßenpolizeilichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

(2) Auf Bundesschnellstraßen sowie Zu- und
Abfahrtsstraßen der Bundesautobahnen gilt Abs. 1
sinngemäß für eine Entfernung von 25 m, bei den
übrigen Bundesstraßen auf Freilandstraßen (§ 2
Abs. 1 Z 16 der Straßenverkehrsordnung 1960) für
eine Entfernung von 15 m."

15. § 22 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Wird ein Grundeigentümer durch die Ver-
weigerung einer Ausnahmebewilligung nach Abs. 1
in der freien Benützung seines Grundes, welche er
schon vor Erlassung der in Abs. 1 bezeichneten
Anordnung rechtmäßig ausgeübt hat, behindert
oder tritt durch Bedingungen oder Auflagen, unter
denen die Ausnahmebewilligung erteilt wird, eine
erhebliche Erschwernis gegenüber dieser freien
Benützung ein, so hat er gegen den Bund (Bundes-
straßenverwaltung) einen Anspruch auf angemes-
sene Entschädigung; diese ist im Streitfalle unter
sinngemäßer Anwendung des § 20 zu bestimmen.
Die Bestimmungen des § 23 werden hiedurch nicht
berührt."

16. § 23 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Wälder längs der Bundesstraße sind gemäß
§§ 27 bis 31 des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440,
auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung)
in Bann zu legen, wenn dies aus Rücksichten des
Bestandes der Straße oder der Straßenerhaltung

oder wegen schlechter Sicht oder zum Schutze der
Straße und des Verkehrs gegen Lawinengefahr,
Hochwassergefahr, Rutsch- und Abbruchgefahr,
Seitenwinde, Blendung und dergleichen oder gegen
Gefahren aus dem Zustand des Waldes oder aus
seiner Bewirtschaftung erforderlich ist."

17. § 24 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Anrainer von Bundesstraßen sind ver-
pflichtet, ohne Anspruch auf Entschädigung zu dul-
den, daß der Bund (Bundesstraßenverwaltung)
Schneezäune auf ihren Grundstücken aufstellt und
andere zur Hintanhaltung von Schneeverwehun-
gen, Lawinen, Steinschlägen und dergleichen erfor-
derliche, jahreszeitlich bedingte Vorkehrungen
trifft. Als Folge derartiger Vorkehrungen entste-
hende Schäden an der Liegenschaft sind gesondert
zu vergüten."

18. § 26 hat zu lauten:
„§26. A n s c h l ü s s e von S t r a ß e n und

W e g e n , Z u f a h r t e n
(1) Anschlüsse von öffentlichen Straßen und

Wegen in Bundesstraßen A und S bedürfen einer
Verordnung zur Bestimmung des Straßenverlaufes
(§ 4). Anschlüsse von öffentlichen Straßen und
Wegen in Bundesstraßen B sowie Anschlüsse von
nichtöffentlichen Straßen und Wegen oder Zu- und
Abfahrten zu einzelnen Grundstücken in Ortsge-
bieten von Bundesstraßen B dürfen nur mit Zustim-
mung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung)
angelegt oder abgeändert werden. Die Zustimmung
ist zu erteilen, wenn hiedurch für die Leistungsfä-
higkeit der Bundesstraße keine Nachteile zu erwar-
ten sind und dies den in den §§ 7 und 7 a enthalte-
nen Grundsätzen nicht widerspricht. Die Kosten
des Baues und der Erhaltung dieser Straßen- und
Weganschlüsse sowie allfälliger Änderungen sind
von dem Erhalter der angeschlossenen Straße oder
des angeschlossenen Weges zu tragen; die Bestim-
mungen des § 12 Abs. 1 bleiben unberührt.

(2) Anschlüsse von nichtöffentlichen Straßen und
Wegen sowie Zu- und Abfahrten zu einzelnen
Grundstücken sind auf Bundesstraßen A und Bun-
desstraßen S unzulässig. Auf Freilandstraßen von
Bundesstraßen B sind zusätzliche Anschlüsse von
nichtöffentlichen Straßen und Wegen sowie Zu-
und Abfahrten zu einzelnen Grundstücken grund-
sätzlich unzulässig, der Bund (Bundesstraßenver-
waltung) kann jedoch dann, wenn die Aufschlie-
ßung einer Liegenschaft nur über die Bundesstraße
in wirtschaftlich vertretbarer Weise erfolgen kann,
die Zustimmung für diesen Anschluß auf Kosten
des Anschlußwerbers erteilen, soweit hiedurch für
die Leistungsfähigkeit der Bundesstraße keine
Nachteile zu erwarten sind und dies den in den
§§ 7 und 7 a enthaltenen Grundsätzen nicht wider-
spricht. Unter den gleichen Voraussetzungen kann
der Bund (Bundesstraßenverwaltung) der Abände-
rung eines bestehenden Anschlusses zustimmen; die
Bestimmungen des § 12 Abs. 1 bleiben unberührt.
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(3) Bei einer Änderung in der Art oder im Aus-
maß der Benützung eines Anschlusses (Abs. 1 und
2) entscheidet auf Antrag des Bundes (Bundesstra-
ßenverwaltung) die Behörde unter Bedachtnahme
auf die Grundsätze der §§ 7 und 7 a über die
Anpassung an die geänderten Verhältnisse; sie
kann auch eine gänzliche Entfernung des Anschlus-
ses anordnen. Die Kosten einer Änderung hat der
Anschlußberechtigte zu tragen.

(4) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes
(Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines

ohne Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenver-
waltung) herbeigeführten Zustandes (Abs. 1 und 2)
auf Kosten des Betroffenen anzuordnen."

19. Dem § 28 Abs. 1 ist anzufügen:

„Bei Bundesstraßen in Ortsgebieten kann der
Bund (Bundesstraßenverwaltung) durch Bau- oder
Erhaltungsmaßnahmen an der Bundesstraße not-
wendig werdende Abänderungen an öffentlichen
Ver- und Entsorgungsanlagen durchführen."

20. Das Verzeichnis 1, Bundesstraßen A (Bundesautobahnen), hat zu lauten:
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21. Das Verzeichnis 2, Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen), hat zu lauten:

22. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 1 Wiener Straße zu
lauten:

„Wien/Urania (B 227)—Wienzeile—Wien/Gau-
denzdorf—Wien/Auhof — Purkersdorf — St. Pöl-
ten—Melk—Amstetten—Linz—Wels—Vöckla-
bruck—Straßwalchen—Eugendorf—Salzburg/
Gnigl—Salzburg/Nord—beiderseits der A 1 West
Autobahn—Salzburg/Kleßheim—Salzburg/Max-
glan—Staatsgrenze am Walserberg."

23. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Bundesstraße B 1 c Wiener Straße Abzweigung
Salzburg mit der Beschreibung der Strecke Salz-

burg/Maxglan (B 1)—Salzburg/Lehen (B 155) zu
entfallen.

24. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 3 Donau Straße zu
lauten:

„Engelhartstetten (B 49)—Groß Enzersdorf—
Wien/Aspern—Wien/Stadlau—Wien/Kagran—
Wien/Floridsdorf — Langenzersdorf — Stocker-
au — Kollersdorf— Krems — Emmersdorf— Persen-
beug—Mauthausen—Steyregg—Donaubrücke—
Linz (A 7)."
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25. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 3 b mit der Bezeichnung
„Donau Straße Abzweigung Kaisermühlen" aufge-
nommen. Die Beschreibung der Strecke hat zu lau-
ten:

„Wien/Kaisermühlen (A 22, A 23, A 24)—
Kagran (B 3)."

26. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 12 a mit der Bezeichnung
„Brunner Straße Abzweigung Brunn/Gebirge" auf-
genommen. Die Beschreibung der Strecke hat zu
lauten:

„Brunn/Gebirge (A 21)—Brunn/Gebirge
(B 12)."

27. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 14 a mit der Bezeichnung
„Klosterneuburger Straße Abzweigung Korneu-
burg" aufgenommen. Die Beschreibung der Strecke
hat zu lauten:

„Klosterneuburg (B 14)—Donaubrücke—Kor-
neuburg (B 3)."

28. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 16 Ödenburger
Straße zu lauten:

„Wien/Favoriten (A 23)—Wien/Rothneu-
siedl—Ebreichsdorf—Hornstein—Wulkaproders-
dorf—Staatsgrenze bei Klingenbach."

29. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 17 Wiener Neu-
städter Straße zu lauten:

„Wien/Matzleinsdorf (B 221)—Wien/Inzers-
dorf—Vösendorf—Wiener Neustadt—Anschluß-
stelle Gloggnitz (S 6, B 27)."

30. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 20 Mariazeller
Straße zu lauten:

„St. Pölten (B 1)—Traisen—Freiland—Anna-
berg— Mariazell—Gußwerk— Seeberg—Aflenz—
Kapfenberg (S 6)."

31. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 34 Kamptal Straße
zu lauten:

„Kollersdorf (B 3)—Fels/Wagram—Haders-
dorf /Kamp-Horn (S 3)."

32. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 36 Zwettler Straße
zu lauten:

„Persenbeug (B 3)— Ältenmarkt/Ysper—Würns-
dorf—Ottenschlag—Zwettl—Vitis—Waidhofen/
Thaya—Dobersberg (B 30)."

33. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Stecke der B 37 Kremser Straße
zu lauten:

„Krems (B 35)—Marbach—Rastenfeld (B 38)."

34. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, erhält die
Bundesstraße B 38 die Bezeichnung „Böhmerwald
Straße". Die Beschreibung der Strecke hat zu lau-
ten:

„Horn—Neu Pölla—Rastenfeld—Rudmanns—
Zwettl—Merzenstein—Groß Gerungs—Karl-
stift—Sandl—Freistadt—Bad Leonfelden—Rohr-
bach—Kollerschlag—Staatsgrenze bei Koller-
schlag."

35. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 41 Gmünder
Straße zu lauten:

„Schrems (S 3)—Gmünd—Weitra—Karlstift
(B 38)."

36. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 65 Gleisdorfer
Straße zu lauten:

„Graz (B 67 a)—Gleisdorf—Hz—Fürstenfeld—
Staatsgrenze bei Heiligenkreuz."

37. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 67 a Grazer Ring
Straße zu lauten:

„Graz/Andritz (B 67)—Graz/Waltendorf—
Graz/St. Peter—Graz/Puntigam—Graz/Webling

(A 9)—Graz/Webling (B 70)."

38. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, erhält die
Bundesstraße B 67 b die Bezeichnung „Kalvarien-
gürtel Straße". Die Beschreibung der Strecke hat
zu lauten:

„Graz/Kalvariengürtel (B 67)—Graz/Graben-
gürtel (B 67 a)."

39. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, erhält die
Bundesstraße B 67 c die Bezeichnung „Waltendor-
fer Straße". Die Beschreibung der Strecke hat zu
lauten:

„Graz/Karlauergürtel (B 67)—Graz/Walten-
dorf (B 67 a)."

40. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 70 Packer Straße
zu lauten:

„Graz/Karlauergürtel (B 67, B 67 c)—Lie-
boch—Köflach—Pack—Twimberg—Wolfsberg—
Völkermarkt-Klagenfurt (B 83)."

41. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 70 a mit der Bezeichnung
„Packer Straße Abzweigung Wolfsberg" aufge-
nommen. Die Beschreibung der Strecke hat zu lau-
ten:

„Wolfsberg Süd (A 2)—Wolfsberg (B 70)."

42. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 79 mit der Bezeichnung
„Voitsberg-Köflacher Straße" aufgenommen. Die
Beschreibung der Strecke hat zu lauten:
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„Voitsberg—Bärnbach (B 70)—Anschlußstelle
Langmann (A 2)."

43. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 122 a mit der Bezeich-
nung „Voralpen Straße Abzweigung Steyr" aufge-
nommen. Die Beschreibung der Strecke hat zu lau-
ten:

„Steyr (S 37)—Steyr/Münichholz (B 122)."

44. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 124 Königswiese-
ner Straße zu lauten:

„Unterweitersdorf (B 125)—Pregarten—Mönch-
dorf—Königswiesen—Arbesbach—Merzenstein
(B 38)."

45. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 127 Rohrbacher
Straße zu lauten:

„Linz (A 7)—Ottensheim—Neufelden—Rohr-
bach (B 38) und Oepping (B 38)—Aigen."

46. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 127 a mit der Bezeich-
nung „Rohrbacher Straße Abzweigung St. Marga-
rethen" aufgenommen. Die Beschreibung der
Strecke hat zu lauten:

„B 127—Donaubrücke—Linz/St. Margarethen
(B 129)."

47. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Bundesstraße B 128 Sternwald Straße mit der
Beschreibung der Strecke Freistadt (B 125)—Bad
Leonfelden—Rohrbach—Kollerschlag—Staats-
grenze bei Kollerschlag zu entfallen.

48. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 146 mit der Bezeichnung
„Ennstal Straße" aufgenommen. Die Beschreibung
der Strecke hat zu lauten:

„Altenmarkt bei Radstadt (B 99)—Radstadt—
Schladming—Trautenfels (S 8)."

49. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 147 mit der Bezeichnung
„Braunauer Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„Straßwalchen (B 1)—Mattighofen—Utten-
dorf—Braunau/Inn (S 9)."

50. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 150 mit der Bezeichnung
„Salzburger Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„Salzburg/Nord (A 1)—Salzburg/Schall-
moos—Anif—Salzburg/Süd (A 10)."

51. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 154 Mondsee
Straße zu lauten:

„Straßwalchen (B 1)—Zell/Moos—Mondsee—
Scharfling—St. Gilgen (B 158)."

52. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 155 Münchener
Straße zu lauten:

„Salzburg/Liefering (B 1)—Staatsgrenze bei
Freilassing."

53. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 156 Lamprechts-
hausener Straße zu lauten:

„Salzburg/Hagenau (B 1)—Oberndorf— Lam-
prechtshausen—Braunau (S 9)."

54. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 170 Brixental
Straße zu lauten:

„Wörgl (B 171)—Hopfgarten—Kitzbühel
(B 161)."

55. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 177 mit der Bezeichnung
„Seefelder Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„Zirl (A 12)—Seefeld—Staatsgrenze bei Schar-
nitz."

56. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Beschreibung der Strecke der B 191 Liechtensteiner
Straße zu lauten:

„Frastanz/Feldkirch/Ost (A 14, B 190)—Staats-
grenze bei Tisis."

57. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 209 mit der Bezeichnung
„Pöchlarner Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„A 1 bei Pöchlarn—Donaubrücke—B 3."

58. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 210 mit der Bezeichnung
„Badener Straße" aufgenommen. Die Beschreibung
der Strecke hat zu lauten:

„Alland (B 11)—Baden—Oeyenhausen—
Ebreichsdorf (B 16)."

59. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 227 mit der Bezeichnung
„Donaukanal Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„Wien/Prater (A4, A 23)—Donaukanal—
Wien/Gürtelbrücke (B 221)."

60. In das Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, wird
eine neue Bundesstraße B 232 mit der Bezeichnung
„Nordrand Straße" aufgenommen. Die Beschrei-
bung der Strecke hat zu lauten:

„Wien/Stammersdorf (A 24, S 2, S 20)—Wien/
Leopoldau—Wien/Donaufeld (B 3)—Wien/Mühl-
schüttel (B 226)."
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61. Im Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, hat die
Anmerkung 5 zu entfallen.

62. Dem Verzeichnis 3, Bundesstraßen B, ist eine
Anmerkung 6 anzufügen. Sie hat zu lauten:

„Bis zur Verkehrsübergabe des Abschnittes der
B 1 Wiener Straße von Salzburg/Gnigl über Salz-
burg/Nord, beiderseits der A 1 West Autobahn,
Salzburg/Kleßheim nach Salzburg/Maxglan, ver-
läuft

a) die B 1 Wiener Straße in diesem Abschnitt
von Salzburg/Gnigl über Salzburg/Schall-
moos und Salzburg/Lehen nach Salzburg/
Maxglan,

b) die B 155 Münchener Straße von Salzburg/
Lehen über Salzburg/Liefering zur Staats-
grenze bei Freilassing,

c) die B 156 Lamprechtshausener Straße von
Salzburg/Nord (A 1, B 150) über Oberndorf
und Lamprechtshausen nach Braunau (S 9)."

Artikel II

1. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1983 in
Kraft.

2. Der Bund hat aus den für den Ausbau und die
Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebundenen
Mitteln der Mineralölsteuer der Stadt Wien zu
ersetzen:

a) die Kosten der Planung und Errichtung einer
Brücke über den Donaukanal in Verlänge-

rung der Rembrandtstraße (Roßauerbrücke)
zwischen den beiden Ästen der B 227
Donaukanal Straße,

b) die Kosten der Planung und Errichtung der
Straßen- und Brückenverbindung zwischen
der B 221 Wiener Gürtel Straße am Liechten-
werderplatz und der B 227 Donaukanal
Straße bei der Nordbergstraße/Friedens-
brücke.

3. Die Bestimmungen des Artikels I Z 13 sind
auch auf Enteignungen anzuwenden, die vor
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführt
wurden. Die in dieser Bestimmung angeführten Fri-
sten beginnen mit Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes.

4. Verordnungen gemäß § 4 Abs. 1 des Bundes-
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in seiner
jeweils geltenden Fassung, behalten nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes ihre Rechtswirkungen
auch dann, wenn sich der Straßentyp (§ 2 BStG
1971), auf die sie sich beziehen, durch dieses Bun-
desgesetz geändert hat.

5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Bauten und Technik, hin-
sichtlich Artikel I Z 7 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


